
Satzung des Vereins

Alte Musik Eichstätt

§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr

(1) Der  Verein  führt  den  Namen  „Alte  Musik  Eichstätt“.  Er  soll  in  das  Vereinsregister 

eingetragen werden. Nach der Eintragung lautet der Name „Alte Musik Eichstätt e.V.“.

(2) Der Verein wurde am 13. November 2013 gegründet.

(3) Der Verein hat seinen Sitz in Eichstätt.

(4) Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.

§ 2 Zweck, Gemeinnützigkeit

(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 

Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.

(2) Der  Zweck  des  Vereins  ist  die  Förderung  der  Musik,  insbesondere  der  historisch 

informierten Aufführung vornehmlich Alter Musik auf historischen Instrumenten sowie 

der musikalischen Nachwuchsförderung.

(3) Der  Satzungszweck  wird  verwirklicht  insbesondere  durch  die  Veranstaltung  von 

Konzerten,  Kursen, Workshops,  Seminaren,  Konzertreisen,  Vorträgen  und 

Kongressen,  insbesondere  in  Gestalt  der  Einrichtung  eines  periodisch 

wiederkehrenden Musikfestivals in Eichstätt und Region.

(4) Der  Verein  ist  selbstlos  tätig.  Er  verfolgt  nicht  in  erster  Linie  eigenwirtschaftliche 

Zwecke.

(5) Die Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. 

Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.

(6) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder 

durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

(7) Bei  Auflösung  des  Vereins  oder  bei  Wegfall  steuerbegünstigter  Zwecke  fällt  das 

Vermögen des Vereins an die Stadt Eichstätt, zwecks Verwendung für die Förderung 

der Musikpflege.

§ 3 Erwerb der Mitgliedschaft

(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche oder juristische Person werden.

(2) Auf  Vorschlag  des  Vorstands  kann  die  Mitgliederversammlung  Ehrenmitglieder  auf 

Lebenszeit ernennen.
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(3) Voraussetzung für den Erwerb der Mitgliedschaft ist ein schriftlicher oder in Textform 

gehaltener Aufnahmeantrag, der an den Vorstand zu richten ist. Bei Minderjährigen ist 

der Antrag auch von deren gesetzlichen Vertretern zu unterschreiben. Diese müssen 

sich durch gesonderte schriftliche (im Sinne des § 126 BGB) Erklärung zur Zahlung der 

Mitgliedsbeiträge für den Minderjährigen verpflichten.

(4) Der  Vorstand  entscheidet  über  den  Aufnahmeantrag  nach  freiem  Ermessen.  Bei 

Ablehnung des Antrags ist er nicht verpflichtet, dem Antragsteller die Gründe für die 

Ablehnung mitzuteilen.

§ 4 Beendigung der Mitgliedschaft

(1) Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Ausschluss oder Austritt aus dem Verein.

(2) Der Austritt erfolgt durch schriftliche oder in Textform gehaltene Erklärung gegenüber 

einem Mitglied des Vorstands. Bei Minderjährigen ist die Austrittserklärung durch die 

gesetzlichen Vertreter abzugeben. Der Austritt wird mit Zugang wirksam.

(3) Ein  Mitglied  kann  durch  Beschluss  der  Mitgliederversammlung  aus  dem  Verein 

ausgeschlossen werden, wenn es (i) trotz zweimaliger schriftlicher oder in Textform 

gehaltener  Mahnung  mit  der  Zahlung  von  Mitgliedsbeiträgen  oder  Umlagen  im 

Rückstand ist oder (ii) schuldhaft in grober Weise die Interessen des Vereins verletzt. 

Vor der Beschlussfassung über den Ausschluss muss dem Mitglied Gelegenheit zur 

mündlichen  oder  schriftlichen  Stellungnahme  gegeben  werden.  Der 

Ausschließungsbeschluss ist zu begründen und dem Mitglied in Schrift- oder Textform 

zur Verfügung zu stellen. Gegen den Beschluss kann das Mitglied Berufung an die 

Mitgliederversammlung  einlegen.  Die  Berufung  ist  innerhalb  eines  Monats  nach 

Zugang des Ausschließungsbeschlusses beim Vorstand einzulegen. Der Vorstand hat 

innerhalb  eines  Monats  nach  fristgemäßer  Einlegung  der  Berufung  eine 

Mitgliederversammlung  einzuberufen,  die  abschließend  über  den  Ausschluss 

entscheidet.

§ 5 Mitgliedsbeiträge

(1) Von  den  Vereinsmitgliedern  werden  Jahresbeiträge  erhoben.  Bei  unterjährigem 

Ausscheiden aus dem Verein erfolgt keine Rückerstattung.

(2) Höhe  und  Fälligkeit  der  Jahresbeiträge  wird  von  der  Mitgliederversammlung 

festgesetzt.

(3) Ehrenmitglieder sind von der Pflicht zur Zahlung von Jahresbeiträgen befreit.

(4) Der Vorstand kann Jahresbeiträge nach freiem Ermessen ganz oder teilweise erlassen 

oder stunden.
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§ 6 Rechte und Pflichten der Mitglieder

(1) Alle  Mitglieder  (einschließlich  von  Ehrenmitgliedern)  sind  zur  Teilnahme  an  den 

Mitgliedsversammlungen  sowie  zu  Wortbeiträgen  in  der  Mitgliederversammlung 

berechtigt.

(2) Ehrenmitglieder haben kein Stimmrecht.

§ 7 Organe des Vereins

(1) Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung.

(2) Die Mitgliederversammlung kann die Einrichtung eines Ehrenvorstandes oder  eines 

künstlerischen Beirates beschließen, die jeweils ausschließlich beratende Funktionen 

wahrnehmen  und  auch  mit  Personen  besetzt  werden  können,  die  nicht 

Vereinsmitglieder sind.

§ 8 Vorstand

(1) Der Vorstand des Vereins i.S.d. § 26 BGB besteht aus drei Personen.

(2) Der Verein wird durch Mitglieder des Vorstands vertreten. Die Vorstände sind jeweils 

gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied vertretungsberechtigt.

(3) Die Mitgliederversammlung kann mit einfacher Mehrheit  beschließen, Mitglieder des 

Vorstands von den Beschränkungen des § 181 BGB zu befreien.

(4) Mitgliedern des Vorstands kann eine Aufwandsentschädigung gezahlt  werden. Über 

ihre  Höhe entscheidet  die  Mitgliederversammlung.  Die  Mitgliederversammlung kann 

einzelne Vorstände zum Abschluss und zur Kündigung von entsprechenden Verträgen 

mit anderen Vorstandsmitgliedern ermächtigen.

§ 9 Zuständigkeit des Vorstands

Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, soweit sie nicht durch die 

Satzung einem anderen Organ des Vereins übertragen sind. Er hat insbesondere folgende 

Aufgaben:

a) Vorbereitung  und  Einberufung  der  Mitgliederversammlung  sowie  Aufstellung  der 

Tagesordnung,

b) Ausführung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung,

c) Vorbereitung  des  Haushaltsplans,  Buchführung  und  Erstellung  des  Jahresberichts 

sowie

d) Beschlussfassung über die Aufnahme von Mitgliedern.
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§ 10 Wahl und Amtsdauer des Vorstands

(1) Der  Vorstand  wird  von  der  Mitgliederversammlung  für  die  Zeit  bis  zur  nächsten 

ordentlichen Mitgliederversammlung, längstens jedoch für die Dauer von drei Jahren 

(gerechnet von der Wahl an) gewählt. Er bleibt jedoch bis zur Neuwahl des Vorstands 

im  Amt.  Jedes  Vorstandsmitglied  ist  einzeln  zu  wählen.  Zu  Vorstandsmitgliedern 

können  nur  Mitglieder  des  Vereins  gewählt  werden.  Mit  der  Beendigung  der 

Mitgliedschaft im Verein endet auch das Amt eines Vorstandsmitglieds.

(2) Scheidet  ein  Mitglied  des  Vorstands  vorzeitig  aus,  so  kann  der  Vorstand  für  die 

restliche Amtsdauer des Ausgeschiedenen einen Nachfolger wählen.

§ 11 Sitzungen und Beschlüsse des Vorstands

(1) Der Vorstand beschließt  in  Sitzungen,  die von einem Vorstand einberufen werden. 

Eine Vorankündigung der  Tagesordnung ist  nicht  erforderlich.  Die  Einberufungsfrist 

beträgt zehn Tage und beginnt mit dem auf die Absendung folgenden Tag.

(2) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei seiner Mitglieder anwesend 

sind. Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit  der abgegebenen gültigen 

Stimmen.

(3) Der Vorstand kann im schriftlichen Verfahren (einschließlich der Textform) oder per 

Telefonkonferenz oder sonstiger Form der Telekommunikation beschließen, wenn alle 

Vorstandsmitglieder dem zustimmen.

§ 12 Mitgliederversammlung

(1) In  der  Mitgliederversammlung  hat  jedes  volljährige  Mitglied  eine  Stimme. 

Ehrenmitglieder  haben  kein  Stimmrecht.  Zur  Ausübung  des  Stimmrechts  kann  ein 

anderes Mitglied schriftlich (einschließlich der Textform wie z.B. E-Mail) bevollmächtigt 

werden.  Die  Bevollmächtigung  ist  für  jede  Mitgliederversammlung  gesondert  zu 

erteilen.

(2) Die Mitgliederversammlung ist für folgende Angelegenheiten zuständig:

a) Genehmigung  des  Haushaltsplans  für  das  nächste  Geschäftsjahr, 

Entgegennahme  des  Jahresberichts  des  Vorstands  und  Entlastung  des 

Vorstands;

b) Festsetzung der Mitgliedsbeiträge;

c) Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstands;

d) Einrichtung  und  Auflösung  eines  künstlerischen  Beirats  sowie  Wahl  und 

Abberufung der Mitglieder;

e) Wahl und Abberufung eines Ehrenpräsidenten, soweit dieses Amt geschaffen ist;
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f) Beschlussfassung über Änderungen der Satzung und über die Auflösung des 

Vereins;

g) Beschlussfassung  über  die  Berufung  gegen  einen  Ausschließungsbeschluss; 

sowie

h) die Ernennung von Ehrenmitgliedern.

§ 13 Einberufung der Mitgliederversammlung

(1) Die  ordentliche  Mitgliederversammlung  findet  einmal  jährlich  statt.  Sie  wird  vom 

Vorstand  unter  Einhaltung  einer  Frist  von  zwei  Wochen  schriftlich  (einschließlich 

Textform wie  z.B.  E-Mail)  unter  Angabe  der  Tagesordnung  einberufen.  Die  Frist 

beginnt mit  dem auf die Absendung des Einladungsschreibens folgenden Tag. Das 

Einladungsschreiben gilt  dem Mitglied als  zugegangen,  wenn es an die letzte vom 

Mitglied  dem  Verein  schriftlich  (einschließlich  Textform  wie  z.B.  E-Mail)  bekannt 

gegebene Postanschrift, E-Mail-Adresse oder sonstige Adresse für Kommunikation in 

Textform gerichtet ist. 

(2) Jedes Mitglied kann bis spätestens eine Woche vor einer Mitgliederversammlung beim 

Vorstand  schriftlich  eine  Ergänzung  der  Tagesordnung  beantragen.  Der 

Versammlungsleiter hat zu Beginn der Mitgliederversammlung die Ergänzung bekannt 

zu geben.

(3) Über Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung beschließt die Mitgliederversammlung.

(4) Mitgliederversammlungen  werden  grundsätzlich  als  Präsenzversammlungen 

abgehalten.  Soweit  keine zwingenden gesetzlichen Bestimmungen entgegenstehen, 

kann  eine  Mitgliederversammlung  auch  in  anderer  Form,  ohne  Anwesenheit  der 

Mitglieder an einem Versammlungsort insbesondere in Form einer Videokonferenz mit 

Audioübertragung  („virtuelle  Mitgliederversammlung“)  oder  als  Kombination  einer 

Präsenz-  und  virtuellen  Mitgliederversammlung  („Hybridform“)  abgehalten  werden. 

Über die Form der Mitgliederversammlung entscheidet der Vorstand.

§ 14 Außerordentliche Mitgliederversammlung

Eine  außerordentliche  Mitgliederversammlung  ist  vom Vorstand  einzuberufen,  wenn  das 

Interesse des Vereins es erfordert oder wenn ein Zehntel der Mitglieder dies beim Vorstand 

schriftlich  (einschließlich  Textform  wie  z.B.  E-Mail)  unter  Angabe  des  Zwecks  und  der 

Gründe beantragt.

§ 15 Beschlussfassung der Mitgliederversammlung

(1) Die  Mitgliederversammlung  wird  von  einem  Vorstandsmitglied  geleitet.  Ist  kein 

Vorstandsmitglied  anwesend,  bestimmt  die  Versammlung  den  Versammlungsleiter. 

Der Versammlungsleiter bestimmt den Protokollführer.
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(2) Die  Art  der  Abstimmung bestimmt  der  Versammlungsleiter.  Die  Abstimmung muss 

schriftlich durchgeführt werden, wenn ein Drittel der erschienenen stimmberechtigten 

Mitglieder dies beantragt.

(3) Die  Mitgliederversammlung  ist  beschlussfähig,  wenn  mindestens 15  Prozent 

sämtlicher Vereinsmitglieder anwesend oder vertreten sind. Bei Beschlussunfãhigkeit 

ist  der  Vorstand  verpflichtet,  innerhalb  von  zwei  Wochen  eine  zweite 

Mitgliederversammlung mit der gleichen Tagesordnung einzuberufen. Diese ist ohne 

Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. Hierauf ist in der 

Einladung hinzuweisen.

(4) Die Mitgliederversammlung fasst Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der abgegebenen 

gültigen Stimmen. Stimmenthaltungen gelten als ungültige Stimmen. Zur Änderung der 

Satzung ist jedoch eine Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen gültigen Stimmen 

erforderlich.  Für die Auflösung des Vereins ist eine Mehrheit von neun Zehnteln der 

abgegebenen gültigen Stimmen erforderlich.

(5) Bei Wahlen ist gewählt, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen 

erhalten hat.  Hat  niemand mehr als  die Hälfte  der  abgegebenen gültigen Stimmen 

erreicht, so findet zwischen den beiden Kandidaten, die die meisten Stimmen erhalten 

haben,  eine  Stichwahl  statt.  Gewählt  ist  dann derjenige,  der  die  meisten  Stimmen 

erhalten hat. Bei gleicher Stimmenzahl entscheidet das vom Versammlungsleiter zu 

ziehende Los.

(6) Über Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, das vom 

jeweiligen Schriftführer zu unterzeichnen ist.

§ 16 Auflösung des Vereins

(1) Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit 

von neun Zehnteln der abgegebenen gültigen Stimmen beschlossen werden.

(2) Falls die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, sind die Vorstände jeweils 

gemeinsam mit einem anderen Vorstand vertretungsberechtigte Liquidatoren.

(3) Das  nach  Beendigung  der  Liquidation  vorhandene  Vermögen  fällt  gemäß  den 

Bestimmungen des § 2 Abs.7 an die Gemeinde Eichstätt.

Eichstätt, 26.09.2023

Dr. Joachim Kraus Prof. Dr. Kathrin Schlemmer
1. Vorsitzender Alte Musik Eichstätt e.V. 2. Vorsitzende Alte Musik Eichstätt e.V.

Johann Baumgartner
Schatzmeister Alte Musik Eichstätt e.V.

Satzungsänderungen gemäß Beschluss der Mitgliederversammlung vom 26.09.2023:
§ 10 (1), § 12 (1), § 13 (1) (4), § 14, § 15 (3)
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